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Abgeltungssteuer für EK 02 –  
des einen Freud’, des andern Leid

Wohnungswirtschaft

Michael Pannen

Die geplante Gesetzesänderung über ein Wahlrecht zur Abgeltung der EK-02-
Steuer erscheint auf den ersten Blick wie ein Geschenk für die ehemals 

gemeinnützigen Wohnungsgesellschaften. Doch während die Neuregelung für 
diejenigen Unternehmen, die ihre Ausschüttungen erhöhen wollen, tatsächlich 
eine Loslösung von steuerlichen Fußfesseln bedeutet, stellt sie für andere, die 

sich nicht ausschließlich auf die Vermietung eigener Bestände beschränkten und 
ihre Gewinne bislang vollständig thesaurierten, eine nicht einkalkulierte 

Zusatzbelastung dar, kritisiert der Autor. (Red.)

Der Autor

Das Bundeskabinett hat am 8. August 
dieses Jahres den Entwurf des Jahres-
steuergesetzes 2008 verabschiedet.  
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass der 
noch vorhandene Restbestand des so 
genannten Eigenkapitals 02 (EK 02)  
der Wohnungsgesellschaften mit einer 
einmaligen pauschalen Körperschafts-
steuer von drei Prozent belastet werden 
soll. 

Beim EK 02 handelt es sich um jenen Teil 
des steuerlich verwendbaren Eigenkapi-
tals einer Wohnungsgesellschaft, das 
nicht mit Steuern belastetet ist, solange 
es thesauriert bleibt. Das EK 02 ent-
stand, als 1990 ehemals gemeinnützige 
Wohnungsgesellschaften aus der steuer-
lichen Gemeinnützigkeit herausfielen 
und körperschaftssteuerpflichtig wur-
den. Die in der steuerfreien Zeit insbe-
sondere in Immobilien entstandenen 
stillen Reserven sollten auf Unterneh-
mensebene steuerfrei bleiben. In der 
steuerlichen Eröffnungsbilanz wurde 
deshalb zu Verkehrswerten bilanziert 
(Aufstockung); die aufgedeckten stillen 
Reserven wurden korrespondierend in 
das EK 02 eingestellt. Im EK 02 wurden 
alle steuerfreien Einkünfte, zum Beispiel 
auch steuerfreie Investitionszulagen, 
zusammengefasst; erst bei Auskehrung 
dieser Reserven soll nachträglich besteu-
ert werden. 

EK 02 – für Wohnungsunternehmen 
von hoher Bedeutung

Zunächst führt die Aufstockung zu einer 
höheren Bemessungsgrundlage bei den 
steuerlichen Abschreibungen. Wenn 
Wohnungen verkauft werden, entsteht 
handelsrechtlich zwar ein hoher Veräu-
ßerungsgewinn, dieser schlägt sich je-

doch nicht in der Steuerbilanz nieder, 
weil die stillen Reserven sich dort bereits 
in den steuerlichen Buchwerten nieder-
geschlagen haben. Mietüberschüsse und 
Veräußerungsgewinne entstehen inso-
weit nur handelsrechtlich und können 
von der Gesellschaft somit quasi steuer-
frei vereinnahmt werden. 

Erst im Falle der Ausschüttung handels-
rechtlicher Gewinne, denen inso weit 
keine steuerlichen Gewinne gegenüber-
stehen, fällt wegen Verwendung des  
EK 02 erstmalig Körperschaftssteu er  
in Höhe von 30 Prozent des ausge-
schütteten Betrags an. Es kommt in -
soweit zu einer Ausschüttung der in-
zwischen realisierten stillen Reserven. 

Die jetzige Regelung läuft im Jahr 2019 
aus, eine spätere Ausschüttung wäre 
dann komplett steuerfrei. Viele Woh-
nungsunternehmen, deren Gesellschaf-
ter keinen „Ausschüttungsdruck“ auf-
bauen, weil sie ihre Beteiligung eher  
als langfris tige Anlage beziehungsweise 
mit Blick auf eine „Sozialrendite“ be-
trachten, verzichten schlicht ganz oder 
teilweise auf Ausschüttungen bis 2019. 
Andere Unternehmen, die von jeher  
oder aufgrund eines zwischenzeitlichen 
Unternehmensverkaufs ihre Gesellschaf-
ter mit Liquidität respektive Gewin-  
nen versorgen, ist eine 30-prozentige 
steuerliche Belastung nahezu jeglichen 
Geldtransfers an den Gesellschafter ein 

gewaltiger Dorn im Auge. Nun soll  
jedoch eine einmalige, ausschüt-
tungsunabhängige Pauschalsteuer  
von drei Prozent erhoben werden.  
Die Begründung: Die bisherige Be-
 steuerungs praxis habe für eine Vielzahl 
von Unternehmen wie eine Ausschüt-
tungsbremse gewirkt. Tatsächlich ist 
eine solche Pauschalsteuer für einige 
Wohnungsunternehmen eine Wohltat, 
für andere ein harter Schlag. 

Ausschüttungsabhängige EK-02-
Steuer – ein Verstoß gegen EU-Recht?

Der Anlass für diese Gesetzesnovellie-
rung ist auch in einer Vorlage des deut-
schen Bundesfinanzhofs (BFH) an den 
Europäischen Gerichtshof (EuGH) zu 
sehen. Dieser prüft zurzeit, ob die EK-
02-Steuer eine nach der europäischen 
Mutter-Tochter-Richtlinie grundsätz-
 lich nicht zulässige sogenannte Quellen-
steuer darstellt. Zur Vermeidung einer 
Doppelbesteuerung von Gewinnaus-
schüttungen durch zwei verschiedene 
EU-Mitgliedsstaaten sieht die Mutter-
Tochter-Richtlinie nämlich vor, dass  
der Staat der Tochtergesellschaft bei  
der Gewinnausschüttung an die Mut-  
ter grundsätzlich eine Befreiung vom 
Steuerabzug an der Quelle zu gewäh-  
ren hat. 

Der BFH knüpft in seinen Ausführun-
gen überzeugend an vorhergehende 
EuGH-Entscheidungen an, nach denen 
ein Verstoß gegen die Mutter-Tochter-
Richtlinie vorliegt, wenn die betreffen-
 de Steuer durch die Zahlung der Divi-
dende ausgelöst wird und die Höhe der 
Steuer sich nach der Dividende bemisst. 
Unerheblich ist dabei, ob die Steuer  
auf Ebene der Tochtergesellschaft oder 
der Muttergesellschaft erhoben wird. 
In einer Entscheidung zum griechischen 
System einer ausschüttungsabhängigen 
Besteuerung, die deutliche Parallelen  
zur deutschen EK-02-Steuer aufweist, 
hat der EuGH einen Verstoß gegen die 
Mutter-Tochter-Richtlinie angenom-
 men. 

Insofern wird allenthalben erwartet, 
dass der EuGH eine EU-Rechtswidrigkeit 
auch der deutschen EK-02-Steuer fest-
stellen wird. Bei Feststellung der Rechts-
widrigkeit ginge dem Fiskus das Besteu-
erungsrecht der bislang unversteuerten 
EK-02-Bestände womöglich endgültig 
verloren. Bevor also der EuGH mit groß-
er Wahrscheinlichkeit beschließt, dass 
die aktuell praktizierte ausschüttungs-
abhängige Besteuerung des EK 02 gegen 
EU-Recht verstößt, versucht der Fiskus 



durch eine einmalige Pauschalbesteue-
rung zu retten, was zu retten ist. 

Der nun vom Kabinett beschlossene 
Gesetzentwurf besagt: Die gesamten 
zum Stichtag 31. Dezember 2006 beste-
henden EK-02-Restbestände müssen – 
losgelöst von einer Ausschüttung – mit 
drei Prozent versteuert werden. Der 
Anspruch würde in voller Höhe Ergebnis 
belastend im Jahr 2007 entstehen, kann 
aber in zehn gleichen Jahresraten 2008 
bis 2017 gezahlt werden. Alternativ 
können Unternehmen einen Antrag auf 
vorzeitige Abgeltung des festgesetzten 
Körperschaftsteuerbetrags zum Barwert 
stellen. Die bisherige Besteuerung des EK 
02 würde bereits mit Wirkung ab 2007 
abgeschafft. 

Lediglich Gesellschaften, die einen An-
trag auf Besteuerung nach altem Recht 
stellen, räumt der Gesetzentwurf die 
Möglichkeit ein, sich weiterhin nach 
alter Regelung besteuern zu lassen: Es 
sind im Bereich der Wohnungsunterneh-
men jene Gesellschaften, die „aus-
schließlich eigenen Grundbesitz verwal-
ten und nutzen und an denen unmittel-
bar oder mittelbar ausschließlich 
juristische Personen des öffentlichen 
Rechts beteiligt sind“, heißt es im Ent-
wurf – im Wesentlichen also zu 100 
Prozent kommunale Wohnungsgesell-
schaften, die lediglich eigene Woh-
nungen bewirtschaften. 

Im Klartext: In den Genuss dieses Wahl-
rechts kommen jene Wohnungsgesell-
schaften, die ausschließlich das Vermie-
tungsgeschäft betreiben und nicht bei-
spielweise Wohnungen kaufen und 
verkaufen, Fremdbestände bewirtschaf-
ten, einem Bauträgergeschäft nachge-
hen oder städtebauliche Sanierung und 
Entwicklung betreiben. Strenggenom-
men dürfen sogar jene Gesellschaften, 
die neben eigenen Wohnungsbeständen 
auch Kapitalvermögen (zum Beispiel 
Anlagen auf Festgeldkonten) verwalten, 
nicht wählen. Ebenfalls nicht wählen 
dürfen Gesellschaften, an denen neben 
den Kommunen auch Privatunterneh-
men beteiligt sind – wie klein dieser 
Anteil auch immer sein mag.

Rund 135 Millionen Euro 
Steuermehreinnahmen

Nach einer Erhebung von Deloitte ergab 
sich bei den betrachteten Wohnungsge-
sellschaften ein durchschnittliches EK 02 
in Höhe von 40 000 Euro pro Wohnung 
bezogen auf den heutigen Wohnungs-
bestand. Die Bestände des insgesamt 

noch vorhandenen EK 02 belaufen sich 
nach Schätzungen des Gesamtverban-
des der deutschen Wohnungs- und Im-
mobilienunternehmen (GdW) auf rund 
98 Milliarden Euro, davon sind 78 Milli-
arden Euro als stille Reserven beim 
Wechsel der westdeutschen Wohnungs-
unternehmen in die Steuerpflicht ent-
standen. 35 Milliarden Euro EK 02 ent-
fallen auf kommunale, öffentliche und 
kirchliche Wohnungsgesellschaften, von 
denen jedoch nur ein Bruchteil die 
strengen Gesetzesbedingungen erfül-  
len kann, die zur Option auf die alte 
Steuerregelung berechtigen – also so 
lange keine Körperschaftssteuer auf das 
EK 02 zu zahlen, solange nichts ausge-
schüttet wird. 

Der Entwurf für das Jahressteuergesetz 
geht unter Berücksichtigung der Opti-
onslösung für kommunale Wohnungsge-
sellschaften von Steuermehreinnahmen 
in Höhe von jährlich 135 Millionen Euro 
aus. Nach erster Einschätzung entfällt 
zwar ein deutlich zweistelliger Milliar-
denbetrag EK 02 auf jene Gesellschaften, 
die durch die neue Regelung von einer 
Ausschüttungssperre befreit werden. Die 
135 Millionen Euro jährlich, das heißt 
zusätzlich zu den Einnahmen, die mit 
der bisherigen ausschüttungsabhän-
gigen 30-Prozent-Regel zu erwarten 
wären, müssen zu einem großen Teil von 
jenen Wohnungsgesellschaften entrich-
tet werden, die nach derzeitigem Ge-
setzentwurf nicht optieren können – es 
aber getan hätten, da es ihrer bisherigen 
Unternehmensstrategie entsprach, auf 
Ausschüttungen zu verzichten. 

Für diese Unternehmen, die sich darauf 
eingestellt hatten, bis zum Jahr 2019  
auf Ausschüttungen ganz oder teilweise 
zu verzichten, stellen die drei Prozent 
Pauschalsteuer eine nicht eingeplante 
Zusatzbelastung dar. In Einzelfällen  
kommen sie sogar in Schwierigkeiten,  
die in 2007 zu passivierende Körper-
schaftssteuer zu verkraften und die Ab-
geltungssteuer zu zahlen. Für die Unter-
nehmen jedoch, die höhere Ausschüt-
tungen vornehmen wollen, wirkt sich die 
Neuregelung als Entlastung und Befrei-
ung von steuerlichen Fußfesseln aus.

Bei einem bedingungslosen Wahlrecht 
jedoch würden die meisten Unterneh-
men wohl bei der bisherigen Regelung 
verbleiben und bei mutmaßlicher Fest-
stellung der Europarechtswidrigkeit  
der EK-02-Besteuerung auch bei einer 
Ausschüttung ganz ohne Steuerbelas-
tung auskommen. Jede Ausweitung  
des Wahlrechts würde den Fiskus Geld 
kosten. 
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Industrialisierung 
als  erfolgreiche  
Zukunftsstrategie?

Kann die Kreditwirtschaft 
ihren Problemen durch 
Industrialisierung erfolgreich 
begegnen? Die Fülle unter-
schiedlicher industrieller 
Methoden zur Optimierung 
bankbetrieblicher Geschäfts-
prozesse ist verwirrend.  

Kai Disselbeck schafft hier 
Transparenz und analysiert 
die wesentlichen, Erfolg ver-
sprechenden Charakteristika 
der Industrialisierung von 
Banken.  Insbesondere nimmt 
er dabei Chancen und Risiken 
des Outsourcing einzelner 
Geschäftsfelder unter die 
Lupe und gibt einen Ausblick 
auf künftige Geschäftsmo- 
delle von Banken und Spar-
kassen.

Kai Disselbeck
Die Industrialisierung von Banken 
am Beispiel des Outsourcings
2007.  498 Seiten,  gebunden,  74 .
ISBN 978-3-8314-0809-2.

Fritz Knapp Verlag
Postfach 11 11 51 
60046 Frankfurt am Main 
Telefon (069) 97 08 33-21 
Telefax (069) 707 84 00
E-Mail: vertrieb@kreditwesen.de 
www.kreditwesen.de


